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Wir winschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2007!

Wir mochten lhnen unsere Mandantenrundschreiben gerne per E-Mail zusenden.
Bitte reichen Sie uns daher, soweit moglich und noch nicht geschehen lhre E-Mail-
Adresse ein. Vielen Dank!

Die in dieser Veroffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf éffentlich zugénglichen Quellen, die wir fir zuverlassig
halten. Trotz sorgféltiger Prifung der Angaben kann eine Garantie fur die Richtigkeit nicht tbernommen werden.



IBDO .

Allgemeine Steuerzahlungstermine im Januar 2007 :

Datum der Falligkeit Steuerart Schonfrist

(entfallt soweit Zahlung in bar oder per Scheck)

10.01.2007 Lohnsteuer, Kirchensteuer,

Solidaritatszuschlag fur Monat

Dezember 2006 und fur Jahreszahler 2006 15.01.2007
10.01.2007 Umsatzsteuer fir Monat Dezember 2006,

bei Dauerfristverlangerung fiir Monat

November 2006 und fur Jahreszahler 2006 15.01.2007
Themen:

1. Lohnsteuer-ErméaRigungsverfahren 2007*

In Kirze kommen die Lohnsteuerkarten fir 2007. Auf Grund der vielen gesetzlichen Neu-
regelungen wahrend des Jahres muss beim Eintragen der Freibetrage Einiges beachtet
werden.

Mit einem Antrag auf Lohnsteuer-Ermafdigung wird auf der Lohnsteuerkarte ein Freibetrag
eingetragen. Diesen zieht der Arbeitgeber dann fiktiv von dem monatlichen Gehalt ab. Folge:
Man zahlt wahrend des Jahres weniger Lohnsteuer, Solidaritatszuschlag und Kirchensteuer.

Die Freibetrdge auf der Lohnsteuerkarte bringen auch Vorteile bei Lohnersatzleistungen wie
Krankengeld oder Mutterschaftsgeld. Denn diese werden nach der Hohe des Nettolohns
berechnet.

Fur den Antrag muss ein sechsseitiges Formular ausgefillt werden, das im Prinzip fast eine
Steuer-Erklarung ist. Ein zweiseitiges Formular (vereinfachter Antrag) reicht, wenn zum
Beispiel der beantragte Freibetrag nicht hoher als im Vorjahr ist.

Die geltend gemachten Aufwendungen muissen nachgewiesen bzw. die voraussichtlichen
Aufwendungen nachvollziehbar dargelegt werden. In der Regel zeigen sich die Finanz-
beamten kulant. Bekommt man einen Freibetrag, muss nach Ablauf des Kalenderjahres eine
Steuer-Erklarung abgegeben und eventuell zu wenig gezahlte Steuern nachgezahlt werden.

Fallen eingeplante Aufwendungen wahrend des Jahres weg, muss dies dem Finanzamt nicht
mitgeteilt und der Freibetrag entsprechend herabgesetzt werden.

L vgl. WISO-Steuerbrief 11/2006
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Auswirkungen der Anderungen auf die Antragsgriinde 2007

Durch die Gesetzgebung ergeben sich beim Lohnsteuer-Ermafiigungsverfahren 2007
folgende wichtige Anderungen.

Berticksichtigung von Kindern

Die Altersgrenze fir Kinder in Berufsausbildung wurde auf 25 Jahre gesenkt. Auf Grund
einer Ubergangsregelung wirkt sich diese Anderung 2007 allerdings noch nicht aus. Das heil3t:
Fur Kinder der Jahrgange 1980 bis 1982 konnen weiterhin die Freibetrdge eingetragen
werden. Mit den Kinderfreibetragen spart man keine Lohnsteuer. Denn die Freibetrdge werden
nur bei der Berechnung des Solidaritatszuschlags und der Kirchensteuer bertcksichtigt.

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Die steuerliche Forderung von Aufwendungen fir haushaltsnahe Dienstleistungen wurde
erweitert. Berucksichtigt werden jetzt Arbeits- und Fahrtkosten fir haushaltsnahe
Dienstleistungen, Pflegeleistungen und Handwerkerleistungen. Im Lohnsteuer-Ermafiigungs-
verfahren wird das Vierfache der voraussichtlichen Steuer-Ersparnis beriicksichtigt.

Entfernungspauschale

Aufwendungen fir Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte werden 2007 erst ab dem
21. Entfernungskilometer beriicksichtigt. In dem Antrag missen aber weiterhin die vollen
Entfernungskilometer eingetragen werden. Das Finanzamt kiirzt sie dann automatisch um die
20 Kilometer.

Hausliches Arbeitszimmer

Aufwendungen fir ein hausliches Arbeitszimmer werden ab 2007 nur noch beriicksichtigt,
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tatigkeit
bildet.

Kinderbetreuungskosten

Aufwendungen fir die Kinderbetreuungskosten kdnnen im Lohnsteuer-ErmafRligungsverfahren
ebenfalls berlcksichtigt werden. Dazu zahlen auch die Aufwendungen fir eine Hausaufgaben-
betreuung oder die Betreuung durch ein Au-Pair (Oberfinanzdirektion Rheinland, Verfigung
vom 12. September 2006, Az: S 2365 - 1000 - St 214; Abruf-Nr. 063023).
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2. Lohnsteuerrecht

46. Parkplatzgestellung

Die unentgeltliche Zurverfigungstellung von Parkplatzen durch den Arbeitgeber stellt nach
Auffassung der Finanzverwaltung keinen geldwerten Vorteil bei seinen Arbeithehmern dar. Dies
gilt auch fir den Fall, dass der Arbeitgeber die Parkplatze von einem Dritten anmietet und sodann
seinen Arbeitnehmern unentgeltlich Gberlasst. Die Zurverfiigungstellung des Parkplatzes ist als
Aufmerksamkeit zu werten, die in ganz Uberwiegend eigenbetrieblichem Interesse erfolgt.

Mit Urteil vom 13. November 2003 (Az. 2-K-4176/02, EFG 2004, S. 356) hat das Finanzgericht
Koln entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden, dass die Beurteilung,
inwiefern Arbeitslohn bei der unentgeltlichen Zurverfigungstellung eines Parkplatzes an den
Arbeitnehmer vorliegt, anhand einer Einzelfallentscheidung vorzunehmen ist. Diese Einzelfall-
entscheidung ist nach folgenden Merkmalen zu treffen: Begleitumstande, wie Anlass, Art und
Hohe des Vorteils, Auswahl der Begtinstigten, freie oder nur gebundene Verfugbarkeit, Freiwil-
ligkeit oder Zwang zur Annahme des Vorteils und seiner besonderen Geeignetheit fur den be-
trieblichen Zweck etc. Das Finanzgericht Kéin schreibt damit im Gegensatz zur Auffassung der
Finanzverwaltung, die einheitlich fir sAmtliche Parkplatzgestellungen an Arbeitnehmer eine
Annehmlichkeit annimmt, eine auf den Einzelfall bezogene Betrachtung vor.

In Reaktion auf dieses Urteil erging zwischenzeitlich ein koordinierter Landererlass des
Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen vom 29. August 2006 (Az. S-2334-61 - V B 3). Danach
will die Finanzverwaltung dieses Urteil nicht Uber den entschiedenen Fall hinaus anwenden. Im
Ergebnis bleibt es damit auch zukiinftig bei einer Qualifizierung der Parkplatzgestellung als
Annehmlichkeit. Somit entsteht kein lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn.

Wir weisen darauf hin, dass hingegen im Fall der Erstattung von Parkgebiihren des Arbeit-
nehmers durch den Arbeitgeber steuerpflichtiger und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn
vorliegt.

3. Altersrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung?
I. Rentenirrtimer

An dieser Stelle soll mit den géngigsten Halbwahrheiten aufgeraumt werden, die Uber das
Thema Rente kursieren:

e Die Rente kommt automatisch. In Deutschland muss fast alles beantragt wer-
den. Das gilt auch fur die Altersrente. Der Rentenantrag sollte drei Monate vor
dem beabsichtigten Rentenbeginn gestellt werden. Hierzu sollte man einen
Termin mit dem entsprechenden Rentenversicherungstrager vereinbaren. Die
Formulare sollte man nicht selber ausfiillen. Die Mitarbeiter der Deutschen
Rentenversicherung helfen kostenlos.

2 Vgl. NWB Nr. 48 vom 27.11.2006
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Wer 45 Jahre gearbeitet hat, kann ohne Abschlag in Rente bzw. schon mit 60
Jahren in Rente gehen. Schoén war's. Die ,magische Zahl 45" hat fur die
meisten Rentenversicherten keine Auswirkungen mehr. Es gab eine Ver-
trauensschutzregelung fir die Geburtsjahrgdnge vor 1942, die nun aber
faktisch keine Bedeutung mehr hat (die meisten dieser Versicherten diirften
schon eine Altersrente beziehen). Die ,45 Jahre" haben heute nur noch eine
statistische Bedeutung, wenn es darum geht, die Hohe der Bruttorente eines
Versicherten aufzuzeigen, der 45 Jahre lang den jeweiligen Durchschnittslohn
bezogen hat.

Der Abschlag verschwindet mit dem 65. Lebensjahr. Leider nicht. Wer vor dem
65. Lebensjahr eine Altersrente mit Abschlagen bezieht, behalt diese Ab-
schlage bis zum Lebensende. Der Abschlag setzt sich bei einer sich anschlie-
Renden Witwen-/Witwerrente fort.

Die letzten Jahre vor der Rente sind besonders wichtig fur die Hohe der Rente.
Die Rente ist immer - im Gegensatz zur Beamtenpension - ein Spiegelbild des
gesamten versicherten Lebens. Hierbei wird der individuelle Verdienst eines
Kalenderjahrs in das Verhdaltnis zum Durchschnittsverdienst aller gesetzlich
Versicherten im selben Jahr gesetzt. Wer beispielsweise im Kalenderjahr 2005
genau EUR 29.202 brutto verdiente, hat genau 1,0000 Entgeltpunkte erzielt.
Diese Berechnung wird fir jedes Jahr durchgefiihrt. Die Summe der Entgelt-
punkte bestimmt dann (ggf. um Abschléage fir die vorzeitige Inanspruchnahme
gemindert) multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert die H6he der Altersrente.

II. Anspruch auf Altersrenten

Der Anspruch auf Altersrente entsteht, wenn

Alle Anspruchsvoraussetzungen mussen am 1. eines Monats erfillt sein (8 99 Abs. 1 SGB VI).
Wenn ein Anspruch auf Altersrente vor dem 65. Geburtstag besteht, muss im zweiten Schritt
geprift werden, ob diese Altersrente mit oder ohne Abschlage gewahrt werden kann. Bei
Altersrenten vor dem 65. Geburtstag muss die Hinzuverdienstgrenze (8 34 Abs. 2 SGB VI)

das mafigebliche Lebensalter erreicht,
die mal3gebliche Wartezeit erfllt ist,
die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erftillt sind und

der Antrag gestellt wurde.

eingehalten werden.

I1l. Fazit

Die ab dem Jahr 2012 anstehende Erhéhung des Eintrittsalters fiir die Regelaltersrente von 65
auf 67 Jahren ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Berufsanfanger von heute
sollten sich nicht nur seelisch, sondern ganz konkret auf einen Renteneintritt mit 70 Jahren
vorbereiten. Wer dann immer noch mit 65 Jahren oder friher in Rente gehen will, muss aus-

reichend privat vorsorgen, wenn es die finanzielle Lage erlaubt.
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4. Wichtige Urteile und Schreiben

4.1 Entschadigung fur Ricktritt von einem Grundstiickskauf ist nicht zu versteuern?®

Die Entschadigung fir den RuUcktritt vom Kaufvertrag Uber ein Grundstick des Privat-
vermoégens (sog. Reugeld) braucht der Verkaufer nicht zu versteuern. Das hat der BFH mit
Urteil vom 24. August 2006 - IX R 32/04 entschieden.

Im Streitfall hatten die Klager zwei Grundstiicke des Privatvermdgens verauf3ert. Der Kaufer
hatte sich im Kaufvertrag vorbehalten, von dem Vertrag zurtickzutreten, wenn die Grundstiicke
nicht bis zum Ende des folgenden Jahres durch rechtswirksamen Bebauungsplan als Gewer-
begebiet ausgewiesen waren. Fir den Fall des Rucktritts verpflichtete er sich, einen Betrag
von 10 % des Kaufpreises zu zahlen. Da es bis zu dem genannten Termin nicht zum Ausweis
des Gewerbegebiets kam, trat der Kaufer vom Kaufvertrag zuriick und entrichtete das
Reugeld. Das FA sah darin Einkinfte der Verkaufer aus sonstigen Leistungen i. S. von
§ 22 Nr. 3 EStG.

Das FG und der BFH gaben hingegen den Klagern Recht. Eine Leistung i. S. des
§ 22 Nr. 3 EStG sei jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, das Gegenstand eines entgeltlichen
Vertrags sein kann und das eine Gegenleistung ausldst. Allerdings fuhre nicht jede Einnahme,
der eine Tatigkeit gegeniber steht, zu solchen Einklinften. Die Vorschrift des § 22 Nr. 3 EStG
erfasse zur Erganzung der dbrigen Einkunftsarten das Ergebnis einer Erwerbstétigkeit oder
Vermogensnutzung. Nicht erfasst wirden danach Verauf3erungsvorgange oder veraul3erungs-
ahnliche Vorgange im privaten Bereich. Vereinbarung und Vereinnahmung eines Reugeldes
seien keine Elemente einer erwerbswirtschaftlichen Tatigkeit. Das Reugeld sei blo3e Folge-
vereinbarung des - dem nicht steuerbaren Vermdgensbereich zuzuordnenden - Kaufvertrags
(Pressemitteilung des BFH vom 8. November 2006).

4.2 Neue Vergabeordnung in Kraft*

Die neue Vergabeverordnung ist frilher als erwartet in Kraft getreten, und zwar zum 1. November
2006. Grund dafir ist die Verkindigung im Bundesgesetzblatt vom 26. Oktober 2006. Damit
mussen bereits jetzt alle neuen Regelungen (VOL/A, VOB/A, VOF und VOB/B) angewendet
werden. Allgemein wurde mit einem Inkraftireten der Vergaberechtsreform zu Anfang Dezember
2006 gerechnet. Ein Sprecher: ,Endlich ist damit wieder eine halbwegs akzeptable Rechtslage
vorhanden, weil sich Bundesministerien und Bundesrat schneller als erwartet bewegt haben."
Das wiederum wird die Praxis vor erhebliche Probleme stellen - denn mit einer Frist von
gerade einmal zehn Tagen hatte niemand gerechnet. Jetzt gilt es fur die Betroffenen, sich
schnellstens Uber die neue Lage zu informieren, zumal mit der Vergabeverordnung weitere
vier Regelwerke (VOL/A, VOB/ A, VOF und VOB/B) anzuwenden sind. Betroffen sind ganze
Branchen wie Lieferanten, Freiberufler oder Unternehmensberatungen und mehr als 30.000
Vergabestellen.

8 Vgl. Der Betrieb vom 17. November 2006, Heft 46

4 Vgl. Die Wohnungswirtschaft 12/2006
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5. Wichtige Hinweise

Korrektur:

Im November-Rundschreiben ist uns unter Punkt 5.1 ein Schreibfehler unterlaufen. Naturlich
muss es heilRen:

Die Pflicht zur Aufbewahrung von Lohnunterlagen aus der DDR wird bis Ende 2011 verlangert,
um Renten-EinbuRen von etwa 1,3 Millionen Ostdeutschen zu verhindern
ENTSCHULDIGUNG !

5.1 Informationen fur Arbeitnehmer®

I. Wegfall der Entfernungspauschale

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen Aufwendungen fir die Wege zwischen Wohnung
und Arbeitsstatte zukinftig nicht mehr als Werbungskosten abziehbar sein. Mit der Neu-
regelung soll bei Fahrtkosten das sog. ,, Werkstorprinzip“ gelten, d.h. der Gesetzgeber geht
davon aus, dass die Berufssphéare erst am ,Werkstor* beginnt. Ab dem 21. Entfernungs-
kilometer bleibt die Entfernungspauschale jedoch wie bisher mit EUR 0,30 abzugsfahig. Aber
auch mit Entfernungen tiber 20 km werden nicht alle Kilometer berticksichtigt, sondern nur die
um 20 km gekurzte Entfernung.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer fahrt an 200 Arbeitstagen mit seinem eigenen Pkw zur Arbeit. Die kiirzeste Strecke
betragt 25 km.

Entfernungspauschale 2006: Entfernungspauschale 2007:
200 Arbeitstage x 25 km x € 0,30 = € 1.500 | 200 Arbeitstage x 5 km
(25 km abzuglich 20 km) x € 0,30 = € 300

Die beschrénkte Entfernungspauschale von € 300 wird aber nur beriicksichtigt, soweit sie zusammen
mit anderen Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von € 920 Uibersteigt.

Die Streichung der Entfernungspauschale fir die ersten 20 km gilt auch fur die Nutzung
offentlicher Verkehrsmittel. Sie kénnen also nicht mehr alternativ ihre tatsdchlichen Kosten
geltend machen. Das bedeutet: Auch fir Bus und Bahnfahrer gibt es unter 20 km keine ab-
zugsfahigen Kosten mehr. Auch ab dem 21. Kilometer kdnnen nicht die Kosten fur die Fahr-
karte geltend gemacht werden, sondern nur noch die gekirzte Pauschale.

5 Vgl. Rundschreiben des Steuerberaterverbandes Hamburg e.V. 2006/2007
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Der Hochstbetrag fur die beschrankte Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilome-
ter von EUR 0,30 je vollem Entfernungskilometer betragt- wie bisher - EUR 4.500 im
Kalenderjahr. Ein hoherer Betrag ist aber anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eigenen
oder ihm zur Nutzung Uberlassenen Pkw benutzt. Werden daher groRere Strecken zur
Arbeitsstéatte mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln zurlickgelegt, ergibt sich durch die Neuregelung
ab 2007 keine Schlechterstellung gegentber dem Jahr 2006.

Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit: Bis einschlie3lich 2006 kénnen neben der Ent-
fernungspauschale zusatzlich Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit als Werbungskosten steu-
erlich bericksichtigt werden. Auch diese Ausnahmeregelung wurde aufgehoben, dies gilt so-
wohl fur die Entfernung innerhalb, als auch auf3erhalb der ,20-km Zone*.

Familienheimfahrten: Die bisher geltende Rechtslage zu Familienheimfahrten bei beruflich
begriindeter doppelter Haushaltsfihrung wird auch ab 2007 unverandert als sog. ,Hartefall-
Regelung” beibehalten. Kosten fiir die Wege vom Beschéaftigungsort zum Ort des eigenen
Hausstands und zurtick sind jeweils fur eine Familienheimfahrt wochentlich wie Werbungs-
kosten abziehbar. Zur Abgeltung der Aufwendungen fir eine Familienheimfahrt ist eine Ent-
fernungspauschale von EUR 0,30 fur jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort
des eigenen Hausstands und dem Beschéftigungsort anzusetzen. Die Entfernung zwischen
Beschaftigungsort und Wohnort ist also nicht um 20 Kilometer zu kiirzen.

Bei Fahrten von der Zweitwohnung am Beschéftigungsort zur regelmafigen Arbeitsstatte ist
allerdings fiir die ersten 20 Kilometer ab 2007 keine Entfernungspauschale mehr anzusetzen.

Il. Sparerfreibetrag

Der Sparerfreibetrag fur Einkiinfte aus Kapitalvermdgen wird ab 1. Januar 2007 gesenkt auf
EUR 750 (Alleinstehende) bzw. EUR 1.500 (zusammen veranlagte Ehepaare). Bis zum
31. Dezember 2006 betragen die Freibetrage EUR 1.370 bzw. EUR 2.740. Der Werbungs-
kosten-Pauschbetrag betrdgt auch weiterhin unverandert EUR 51 (Alleinstehende) bzw.
EUR 102 (zusammen veranlagte Ehepaare).

Neue Freistellungsauftrdge brauchen Sie nicht zu stellen, weil die Kreditinstitute die Frei-
stellungsauftrage in entsprechend reduzierter Hohe mit 56,37 % weiterhin bertcksichtigen.
Dies ist nur dann erforderlich, wenn das neue Freistellungsvolumen bei den Kreditinstituten
anderweitig verteilt werden soll.

lll. Jahres-, Jahressteuerbescheinigung
Jahressteuerbescheinigungen sind wie Bargeld.

Das BMF hat nunmehr alle Banken und Kreditinstitute verpflichtet, eine einheitliche Jahres-
bescheinigung zu benutzen.
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Beachten Sie bitte, dass Sie die Jahresbescheinigung nach 8§ 24c¢c EStG fur das Jahr 2006
und die Jahressteuerbescheinigung nach § 45a Abs. 2 oder 3 EStG ubersandt bekommen,
die als Grundlage fir die Ermittlung der Einklinfte aus Kapitalvermdgen dienen.

Hinweis fur Unternehmer: Da Sie fur lhre Firmenkonten keinen Freistellungsauftrag bei der
Bank erhalten, ist es nur moglich, mit der Jahressteuerbescheinigung die von der Bank ein-
behaltenen Steuern, (Zinsabschlagsteuer 30 %, Solidaritatszuschlag 5,5 %) im Wege der Ver-
anlagung zur Einkommen- oder Korperschaftsteuer, angerechnet zu bekommen.

IV. Elterngeld

Das Elterngeld soll zum 1. Januar 2007 in Kraft treten. Es wird fur Eltern gezahlt, die auf ihr
Einkommen verzichten und dafir ihr Neugeborenes versorgen. Das Elterngeld betragt 67 %
des letzten Nettoeinkommens, max. aber EUR 1.800 pro Monat und wird bis zu 14 Monate
lang gewahrt. Fur nicht Erwerbstéatige Eltern wird ein Mindestelterngeld von EUR 300 ge-
zahlt. Ein Elternteil darf es hdchstens zwolf Monate allein in Anspruch nehmen, die restlichen
zwei Monate sind als Option fur den anderen Elternteil vorgesehen.

5.2 Informationen fur Unternehmer, Freiberufler, Arbeitgeber6

|. Fahrtkostenzuschiisse / Jobtickets

Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern fur Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte Fahrt-
kostenzuschiisse oder sog. Job-Tickets zur Verfigung stellen, kénnen nur noch bis zum
31. Dezember 2006 die steuerlichen Verglnstigungen in Anspruch nehmen. Infolge der
Streichung der Entfernungspauschale fur die ersten 20 Kilometer der Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstéatte wird die Steuerverginstigung mit Wirkung vom 1. Januar 2007
erheblich eingeschrankt. Davon betroffen ist auch der geldwerte Vorteil aus der Nutzung des
Firmenwagens fur Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte.

Ab 2007 konnen Sie den gezahlten Fahrgeldersatz oder den geldwerten Vorteil aus der
Nutzung des Firmenwagens fir Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte nur noch ab
dem 21. Entfernungskilometer pauschal mit 15 % versteuern.

Erstatten Sie auch fur die Entfernung bis 20 Kilometer Betrdge, gehoren diese zum regularen
steuerpflichtigen Arbeitslohn Ihrer Mitarbeiter, daneben rechnen diese Leistungen aufl3erdem
noch zum sozialversicherungspflichtigen Entgelt.

6 Vgl. Rundschreiben des Steuerberaterverbandes Hamburg e. V. 2006/2007
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Il. Benzingutschein kontra Einschréankung bei der Entfernungspauschale

Durch den Wegfall der Entfernungspauschale fir die ersten 20 Kilometer des Arbeitswegs
werden viele Arbeithehmer ab dem 1. Januar 2007 deutlich weniger oder gar keine Wer-
bungskosten abziehen dirfen. Konnte sich ein Arbeithehmer mit einem einfachen Arbeitsweg
von 20 Kilometern bei 230 Arbeitstagen bisher tiber EUR 1.380 Werbungskosten freuen, geht
er ab 2007 leer aus. Bei einem Steuersatz von 30 % bedeutet das eine steuerliche Mehr-
belastung von EUR 414 jahrlich.

Diesen Nachteil kbnnen Sie als Arbeitgeber ausgleichen, indem Sie den betroffenen Mit-
arbeitern monatlich einen Tankgutschein in Hohe von jeweils max. EUR 44 aushandigen.
Steuern und Sozialabgaben fallen dabei grundsatzlich nicht an, wenn der Gutschein lediglich
eine Mengenangabe enthalt. Steht auf dem Gutschein ,Benzingutschein EUR 44" oder wird
diese Freigrenze uberschritten, werden dagegen Lohnsteuern und Sozialversicherungs-
beitrage fallig.

lll. Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen / Incentives

Viele Unternehmen gewahren ihren Arbeithehmern und Geschéftspartnern aus betrieblichem
Anlass, zusatzlich zum vereinbarten Entgelt Sachzuwendungen. Fir den Empfanger handelt
es sich bei der Zuwendung regelméafRig um einen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil, dessen
Wert haufig schwer zu ermitteln ist und der in der Vergangenheit oftmals der Besteuerung
vorenthalten worden ist.

Aus dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2007 geht hervor, dass der Gesetzgeber zur Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens ab 2007 eine generelle Pauschalierungsmaoglich-
keit einfihren will. Diese Pauschalsteuer hat Abgeltungswirkung fur die steuerliche Erfassung
des geldwerten Vorteils beim Zuwendungsempféanger. Der Zuwendende hat den Empféanger
Uber die Besteuerung zu informieren.

Im Regierungsentwurf war urspringlich ein pauschaler Steuersatz von 45 % festgesetzt
worden. Auf Grund einer Eingabe des Deutschen Steuerberaterverbandes, der diesen Steuer-
satz als zu hoch kritisiert hatte, wird dieser auf 30 % herabgesetzt.

IV. Betriebsveranstaltungen

Zuwendungen des Arbeitgebers im Rahmen von Betriebsveranstaltungen fihren grundséatzlich
beim Arbeitnehmer nicht zu Arbeitslohn, wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr
durchgefuhrt werden und die Freigrenze von EUR 110 (inkl. USt) je Veranstaltung pro Arbeit-
nehmer Uberschritten wird.

Ab der dritten Betriebsveranstaltung liegt somit steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Der Arbeit-
geber kann jedoch wahlen, welche Veranstaltung als die Ubliche und somit als nicht
steuerpflichtig angesehen wird.
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Erhalten die Arbeitnehmer zur Betriebsveranstaltung einen Barzuschuss und/oder Sachzu-
wendungen, ist/sind diese insgesamt steuerpflichtig, wenn die 0. g. Freigrenze Uberschritten
wurde.

Liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor, kann dieser mit 25 % pauschal versteuert werden und
somit zur Sozialversicherungsfreiheit fuhren.

V. Arbeitslosenversicherung

Die Arbeitslosenversicherung wird zum 1.1.2007 um zwei Prozentpunkte auf einen Beitrags-
satz von 4,5 % gesenkt.

VI. Ist-Versteuerung

Zur Entlastung und besseren Liquiditdt kleinerer und mittlerer Unternehmen wurde zum
1.7.2006 die Grenze bei der Umsatzbesteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-
Besteuerung) in den alten Bundesléandern von EUR 125.000 auf EUR 250.000 angehoben.
Fur Unternehmen in den neuen Bundeslandern gilt bereits eine erhéhte Umsatzgrenze von
EUR 500.000, diese Sonderregelung wurde bis zum 31.12.2009 verlangert.

Die Rechtsfolge und der Vorteil liegen darin, dass der Unternehmer den betreffenden Umsatz
erst dann anzumelden und die Umsatzsteuer zu bezahlen hat, wenn ihm das dafir bestimmte
Entgelt zugeflossen ist.

VII. Umsatzsteuererh6hung

Ab dem 1. Januar 2007 wird der Regelsteuersatz bei der Umsatzsteuer um drei Prozentpunkte
auf 19 % steigen. Im unternehmerischen Kreislauf wirkt sich die Umsatzsteuer grundséatzlich
neutral aus, sofern der Unternehmer zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist. Allerdings gibt
es fur Unternehmer beim Ubergang auf den neuen Steuersatz einige Besonderheiten. Mal3-
gebend fur die Anwendung des neuen Steuersatzes ist stets der Zeitpunkt, in dem der je-
weilige Umsatz (Lieferung, sonstige Leistung, unentgeltliche Wertabgabe etc.) ausgefiihrt
wird. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung spielt keine Rolle.

Vertrdge Uber nach dem 31. Dezember 2006 zu erbringende Leistungen missen somit bereits
heute mit dem neuen Umsatzsteuersatz von 19 % vereinbart werden.

Bei noch in 2006 erhaltenen Anzahlungen fir in 2007 ausgefihrte Leistungen muss die Um-
satzsteuer nachtréglich auch fir die Anzahlung auf 19 % angehoben werden. Es reicht jedoch
aus, die noch fehlenden 3 % auf die Anzahlung im Voranmeldezeitraum der Leistung nach zu
entrichten.

Falls Abnehmer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, sollte die Ausfihrung des Um-
satzes noch in 2006 angestrebt werden. Dazu bietet sich insbesondere auch die Vereinbarung
von Teilleistungen an. Dies gilt vor allem fir sog. Werklieferungen/Werkleistungen, sofern
diese teilbar sind, die Abnahme noch in 2006 erfolgt und die Vereinbarungen dartber auch
noch in diesem Jahr getroffen werden.
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Versicherungssteuer: Im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer wird gleichzeitig die Ver-
sicherungssteuer zum 1. Januar 2007 auf 19 % erhoht.

Ermaligter Steuersatz: Der ermaldigte Steuersatz von 7 %, der insbesondere auf viele
Lebensmittel des téaglichen Bedarfs anzuwenden ist, bleibt unveréandert.

VIII. Kleinbetragsrechnungen

Die bisherige Regelung tber Kleinbetragsrechnungen wird ab dem 1. Januar 2007 geandert.
Die Hohe der Brutto-Gesamtbetragsgrenze fir diese Rechnungen wird von bisher EUR 100
auf EUR 150 erhoht. Aus solchen Rechnungen kann der Leistungsempfanger den Vorsteuer-
betrag selbst errechnen. Mit der Erh6hung des Regelsteuersatzes auf 19 % betragt der Faktor
15,97 % (bisher bei 16 % USt 13,79 %).

Die Angaben in der Kleinbetragsrechnung bleiben unverandert:

Angabe des leistenden Unternehmers
Ausstellungsdatum

erbrachte Leistung

Bruttoentgelt

a > wnh e

Angabe des Steuersatzes

IX. Uneinbringliche Forderungen

Mit dem BFH-Urteil vom 20. Juli 2006, Az. V R 13/04 wird klargestellt, in welchen Fallen eine
Forderung als uneinbringlich ertragsmindernd ausgebucht werden kann und auch die Umsatz-
steuer entsprechend korrigiert werden kann. Danach ist eine Forderung uneinbringlich, wenn

e |hr Kunde nicht zahlt und
e in absehbarer Zeit objektiv nicht damit zu rechnen ist und

e Sie lhre Forderung aus tatséchlichen oder rechtlichen Griinden auch nicht durchsetzen
konnen.

Uneinbringlichkeit liegt insbesondere dann vor:

e Zahlungsunfahigkeit, Insolvenzeréoffnung
e Kunde befindet sich in Verzug und wiederholte Mahnungen waren erfolglos
e Forderung ist verjahrt

o Zwangsvollstreckungsmafinahmen sind erfolglos geblieben.
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X. Aufbewahrungsfristen

Ebenso wie fir Bicher, Aufzeichnungen, Inventare und Bilanzen gilt auch fiir Buchungsbelege
(z. B. Rechnungen, Rechnungsdurchschriften, Quittungen etc.) eine Aufbewahrungsfrist von
zehn Jahren. Ab dem 1. Januar 2007 brauchen also Unterlagen vor dem 1. Januar 1997
nicht mehr aufbewahrt zu werden, es sei denn, dass nach diesem Stichtag noch Eintragungen
in den Blchern gemacht, Bilanzen bzw. Inventare erstellt oder Buchungsbelege gefertigt wor-
den sind oder z. B. Gerichtsverfahren anhangig sind.

Mit Ausnahme der Jahresabschliisse kénnen die Unterlagen auch auf Datentragern aufbe-
wahrt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Daten

¢ mit den empfangenen Handels- oder Geschaftsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich
und mit den anderen Unterlagen inhaltlich Gbereinstimmen und

e wahrend der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfigbar sind, unverziglich lesbar gemacht
und maschinell ausgewertet werden kénnen.

Vor dem Vernichten von Unterlagen sollte man allerdings sicherstellen, dass man z. B. Nach-
weise aufbewahrt Gber geleistete Einlagen, denn im Falle einer Insolvenz kdnnte der Insol-
venzverwalter diesen Nachweis verlangen.

XI. Buchfuhrungspflichtgrenzen

Die Umsatzgrenze fur die steuerliche Buchflihrungspflichtgrenze wird ab dem 1. Januar 2007
von EUR 350.000 auf EUR 500.000 angehoben. Die Gewinngrenze in Hohe von EUR 30.000
bleibt unverandert bestehen.

Diese steuerlichen Buchfuhrungspflichten gelten fur Gewerbetreibende sowie Land- und
Forstwirte. Fur Kaufleute im Sinne der 88 1 ff. Handelsgesetzbuch gilt die Buchfiihrungspflicht
bereits nach dem HGB, die somit auch fir das Steuerrecht erfullt werden muss. Freiberuflich
Tatige sind grundsétzlich nicht buchfihrungspflichtig.

5.3 Informationen fiir Kapitalgesellschaften’

I. Offenlegung der Jahresabschllisse

Wahrend in den meisten EU-Landern die Veroffentlichung des Jahresabschlusses schon
lange unproblematisch ist, vermeiden deutsche Unternehmen diesen Schritt und reichen ihren
Jahresabschluss beim Handelsregister nicht ein. Das wird sich voraussichtlich ab dem Jahr
2007 andern: Denn kunftig soll von Amts wegen geprift werden, ob Sie ihrer Verdffent-
lichungspflicht nachkommen; VerstoRe gegen die Nichtveréffentlichung sollen als Ordnungs-
widrigkeit gelten und mit drastischen Sanktionen belegt werden.

! Vgl. Rundschreiben des Steuerberaterverbandes Hamburg e. V. 2006/2007
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Da die Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister zukiinftig nur noch elektronisch
und diese von einer privaten Organisation gefuhrt und Uberwacht werden sollen, werden die
angekindigten Sanktionen mit allen Konsequenzen wohl durchgesetzt werden.

Il. Rentenversicherungspflicht GmbH-Gesellschafter

Mit einem im Februar 2006 veroffentlichten Urteil hat das Bundessozialgericht die Rentenver-
sicherungspflicht fir einen geschéaftsfihrenden Alleingesellschafter einer GmbH damit
begriindet, dass in der Person des Geschéftsfihrers die Tatbestandsmerkmale des arbeit-
nehmeréhnlichen Selbstandigen erflillt seien, er ndmlich nur einen Auftraggeber - die GmbH -
habe und selbst keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschaftige.

Durch eine rickwirkend ab dem 1. Januar 1999 geltende Gesetzesanderung wurde auf
Initiative des Deutschen Steuerberaterverbandes klargestellt, dass es fur die Feststellung der
Rentenversicherungspflicht von selbstandig tatigen Gesellschaftern, die maf3geblichen Ein-
fluss auf die Kapitalgesellschaft haben, darauf ankommt, ob die Gesellschaft selbst auf Dauer
und im Wesentlichen nur fir einen Auftraggeber tatig ist bzw. ob die Gesellschaft selbst sozial-
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschaftigt.

Damit wird das gegenteilige Urteil des BSG zur Rentenversicherungspflicht von Gesell-
schafter-Geschaftsfiihrern einer GmbH, wonach auf die Verhéltnisse beim Gesellschafter und
nicht bei der GmbH abzustellen sei, im Ergebnis nicht angewendet.
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Sollten Sie Interesse an einem der o. g. Urteile oder Schreiben haben, kdnnen Sie diese
gerne bei uns unter der Telefonnummer 0381 / 49 30 28-0 bestellen. Die Informationen in
diesem Mandantenrundschreiben wurden sorgfaltig ausgewahlt und zusammengestellt.
Doch beachten Sie bitte, dass dieser Service weder eine Beratung ersetzt, noch einen
Beratervertrag darstellt. Bitte haben Sie deshalb Verstandnis dafir, dass wir
keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit oder Aktualitdt der hier wiedergegebenen
Informationen Ubernehmen.

Bei einem steuerlichen Problem vereinbaren Sie deshalb einen Termin in unserem
Buro. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche Beratung, die auf Ihr persdnliches An-

liegen bezogen ist.

Wirtschaftsprufer - Steuerberater
Hans-Georg Goken

Telefon: 0381 / 49 30 28-65

E-Mail: Hans-Georg.Goeken@bdo.de

Wirtschaftsprtferin

Ruth Velke

Telefon: 0381 / 49 30-28-61
E-Mail: Ruth.Velke@bdo.de

Steuerberaterin

Ingrid Dotzlaff

Telefon: 0381 / 49 30 28-19
E-Mail: Ingrid.Dotzlaff@bdo.de

Steuerberaterin

Petra Karsupke

Telefon: 0381 / 49 30 28-35
E-Mail: Petra.Karsupke@bdo.de

Wirtschaftsprufer - Steuerberater
Armin HeRler

Telefon: 0381/ 49 30 28-11
E-Mail: Armin.Hessler@bdo.de

Wirtschaftspriferin - Steuerberaterin
Petra Mosebach

Telefon: 0381 / 49 30 28-10

E-Mail: Petra.Mosebach@bdo.de

Steuerberater

Andreas Hidde

Telefon: 0381 / 49 30 28-12
E-Mail: Andreas.Hidde@bdo.de

Steuerberaterin

Daniela Weinert

Telefon: 0381 / 49 30 28-22
E-Mail: Daniela.Weinert@bdo.de



mailto:Hans-Georg.Goeken@bdo.de
mailto:Armin.Hessler@bdo.de
mailto:Ruth.Velke@bdo.de
mailto:Petra.Mosebach@bdo.de
mailto:Ingrid.Dotzlaff@bdo.de
mailto:Andreas.Hidde@bdo.de
mailto:Petra.Karsupke@bdo.de
mailto:Daniela.Weinert@bdo.de

	1.  Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren 2007 
	2.  Lohnsteuerrecht
	3.  Altersrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
	5. Wichtige Hinweise

